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Regeste

Wiederherstellung Parzelle Nr. xxx, Grundbuch D. (RRB Nr. 1943 vom 27. November
2012)

Erwägungen

E. 1
Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG wird verweigert.

E. 2
Auf der Parzelle xxx, GB D. , ist der offene Keller bis zum 15. Februar 2011 mit einer
provisorischen Abschrankung oder einer anderen geeigneten Massnahme zu sichern, sofern
dies nicht bereits erfolgt ist.

E. 3
Der offene Keller ist entweder vollständig oder teilweise gemäss Ziffer 14 der Erwägungen
bis zum 31. August 2011 abzubrechen und aufzufüllen.

E. 4
Die Abbruch- und Rückbaumassnahmen sind laufend zu dokumentieren und dem
Bauinspektorat vor Abschluss der Arbeiten zur Abnahme vorzulegen oder in Begleitung der
Abteilung Bodenschutz des Amtes für Umweltschutz und Energie durchzuführen.

E. 4.1
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Regierungsrat die
dem Beschwerdeführer mit Verfügung der BUD vom 26. Januar 2011 auferlegten
Wiederherstellungsmassnahmen zuzüglich der Entfernung des Gartenhauses auf der
Parzelle Nr. xxx, GB D. , zu Recht bestätigte.

E. 4.2
Die in diesem Verfahren strittige Wiederherstellungspflicht des Beschwerdeführers
beschränkt sich auf das Gartenhaus inkl. Kellerfundament, die Schilfgrastränke, das
Dachziegellager und auf alle vom gewachsenen Terrain im Sinne von § 8 der Verordnung
zum Raum-planungs- und Baugesetz des Kantons Basel-Landschaft (RBV) vom 27.
Oktober 1998 vorgenommen Abweichungen. Nicht vom vorliegenden Entscheid umfasst
wird hingegen die von den Vorinstanzen als nicht bewilligungspflichtig erklärte
Trockensteinmauer. Da es sich bei diesen strittigen Installationen um künstlich geschaffene
und auf Dauer angelegte Einrichtungen handelt, die in bestimmter fester Beziehung zum
Erdboden stehen und die Nutzungsordnung zu beeinflussen vermögen, und zudem den
Raum äusserlich erheblich verändern, handelt es sich um bewilligungspflichtige Bauten
bzw. Anlagen nach Art. 22 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni



1979 (vgl. BGE 120 Ib 383 f. E. 3c mit weiteren Hinweisen).

E. 4.3
Die rubrizierte Parzelle Nr. xxx, GB D. , befand sich ursprünglich in der Wohnzone W1,
bevor dieselbe mittels "Nichteinzonung" durch den RRB Nr. 325 vom 6. März 2007 der
Landwirtschaftszone zugewiesen wurde. Vor dieser Nichteinzonung musste demnach eine
Baute bzw. Anlage im Sinne von Art. 22 Abs. 2 RPG ordentlich bewilligt werden. Am 13.
Dezember 2004 machte die Gemeinde D on ihrer Bewilligungskompetenz im Sinne von §
92 Abs. 1 lit. a RBV Gebrauch und erteilte den Rechtsvorgängern des heutigen
Beschwerdeführers die Baubewilligung für ein Gartenhaus mit einer Grundfläche von 3 m
mal 3 m und einer Höhe von 2,50 m. Die Baubewilligung ist grundsätzlich übertragbar und
ging demnach mit dem Kauf der Parzelle auf den Beschwerdeführer über (vgl. Ulrich
Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, 6.
Aufl., Rz. 2533). Anzufügen ist, dass diese Bewilligungserteilung nicht strittig ist. 5.
Gemäss § 122 Abs. 1 RBG darf von den genehmigten Plänen nur mit Zustimmung der
Baubewilligungsbehörde und nach Anhörung der Gemeinde und der betroffenen
Nachbarschaft abgewichen werden. Bei erheblichen Abweichungen ist eine neue
Baubewilligung erforderlich (§ 122 Abs. 2 RBG). Werden Bauten nicht den genehmigten
Plänen entsprechend gebaut, so verfügt die Baubewilligungsbehörde die Baueinstellung
oder nötigenfalls ein Benutzungsverbot unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss
Schweizerischem Strafgesetzbuch (§ 137 Abs. 1 RBG). Falls eine nachträgliche
Baubewilligung nicht erteilt werden kann, wird unter Ansetzung einer angemessenen Frist
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes angeordnet (§ 137 Abs. 3 RBG). Eine
Baute, die ohne Baubewilligung oder in Überschreitung einer Baubewilligung erstellt
wurde, ist somit im Grundsatz zu beseitigen (vgl. Peter Hänni , Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, Bern 2008, S. 343). Der Abbruch von Bauten trotz
fehlender Baubewilligung hat jedoch zu unterbleiben, wenn die Baute materiell nicht
bau-rechtswidrig ist und nachträglich bewilligt werden kann (vgl. Urteil des
Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 15.
Februar 2012 [ 810 11 297] E. 5.2 ; BGE 123 II 252 E. 3a/bb und BGE 102 Ib 69 E. 4). Es
stellt sich in erster Linie die Frage, ob die Baute von der erteilten Baubewilligung abweicht.

E. 5
Die Versuchsanlage zur Klärung des Drainagewassers ist bis zum 31. August 2011 zu
entfernen. Innerhalb dieser Frist ist der ursprüngliche Zustand des Geländes
wiederherzustellen.

E. 6
Bis zum 31. August 2011 ist das Dachziegellager abzubauen, zu entfernen oder in den
unmittelbaren Bereich des Wohnhauses zu verlagern. Im Rahmen der Wiederherstellung
des natürlichen Zustandes ist innert gleicher Frist das Areal von den übrigen Kleinteilen,
Kunststoffbehältern und Blechplatten/-abdeckungen zu befreien. Die Abfälle sind
gesetzeskonforn zu entsorgen.

E. 6.1
Das Gartenhaus befindet sich nach kongruenten Aussagen des Beschwerdeführers und des
Beschwerdegegners 1 am bewilligten Standort. Von diesem Umstand nahm das Gericht
anlässlich des heutigen Augenscheins selbst Kenntnis. Fraglich ist jedoch, ob das
Gartenhaus auch hinsichtlich dessen Massen der Bewilligung entspricht. Im Baugesuch



vom 1. Dezember 2004, welches am 14. Dezember 2004 bewilligt wurde, wird die
Grundfläche mit 3 m mal 3 m, mithin 9 m 2. angegeben. Der Gemeinderat D. visierte nach
den Plänen jedoch einen rechteckigen Grundriss von 3 m mal 2 m, also eine Grundfläche
von 6 m 2 . Wie die Vorinstanzen bereits zutreffend festhielten und anlässlich des heutigen
Augenscheins bestätigt wurde, weist die erstellte Baute einen Grundriss von ca. 3,20 m mal
3,50 m, d.h. von 11,20 m 2 auf. Damit übersteigt der Grundriss die bewilligte Fläche um
5,20 m 2 . Wird wie vom Beschwerdegegner 1 in seiner Vernehmlassung vom 18. April
2013 erwogen, zu Gunsten des Beschwerdeführers von einer bewilligten Grundfläche von 9
m 2 ausgegangen, so übersteigt der heutige Grundriss des Gartenhauses diese dennoch um
2,20 m 2 , was einer Überschreitung von 24% entspricht. Es kann mithin nicht davon
gesprochen werden, dass damit kaum von den bewilligten Plänen abgewichen wird. Auch
dann nicht, wenn — wie der Beschwerdeführer anführt — das Gartenhaus gar nicht
rechteckig sei, da es sich dabei höchstens um eine marginale Reduktion der Grundfläche
handeln kann. Aus dem Umstand, dass die der Baubewilligung beigefügten Pläne sehr
einfach gehalten sind, kann der Beschwerdeführer für sich nichts ableiten. Denn trotz dieser
Schemenhaftigkeit ist auf den Plänen der Grundriss des Gartenhäuschens deutlich zu
erkennen. Sodann ist nicht ersichtlich, inwiefern die vom Beschwerdeführer geltend
gemachte Einhaltung einer Grundfläche von 12 m 2 vorliegend relevant sein soll. Diese
Fläche ist einzig für die Kompetenz der Gemeinde zur Bewilligungserteilung im Sinne von
§ 92 Abs. 1 lit. a RBV entscheidend (vgl. hievor Ziff. 4.3). Der Vollständigkeit halber ist
anzumerken, dass hinsichtlich der Höhe des Gartenhauses die bewilligten 2,50 m
eingehalten wurden. Es kann im Sinne eines Zwischenfazits festgehalten werden, dass die
Grundfläche des realisierten Gartenhauses über diejenige, welche bewilligt wurde, hinaus
reicht. Der Beschwerdeführer ist demnach von den genehmigten Plänen abgewichen. 6.2.1
Ferner bringt der Beschwerdegegner 1 im angefochtenen Beschluss vor, unter dem
Gartenhaus bestehe ein "offener Keller", welcher nicht bewilligt worden sei. Dagegen führt
der Beschwerdeführer anlässlich der heutigen Parteiverhandlung erneut aus, es handle sich
nicht um einen Keller, sondern um ein Fundament. Letzteres sei im bestehenden Zustand
notwendig, da der Boden unterhalb des Gartenhauses viel Wasser mitführe und nur so ein
Wegschwemmen der Baute verhindert werden könne. Dagegen bringt der
Beschwerdegegner 1 vor, dass die Rutschgefahr am Standort des Gartenhäuschens gemäss
der Naturgefahrenkarte des Kantons Basel-Landschaft als gering einzustufen sei. Die
Hangneigung sei ebenfalls nicht sehr ausgeprägt. Nach menschlichem Ermessen sei
deshalb, um die Stabilität des Gartenhäuschens zu gewährleisten, eine Bodenplatte,
allenfalls ein Streifen- oder Punktfundament längstens ausrechend. 6.2.2 Es ist festzuhalten,
dass es vorliegend nicht darauf ankommt, ob das rubrizierte Fundament notwendig ist,
sondern einzig, ob das Fundament bewilligt wurde. Wie bereits die Vorinstanz im
angefochtenen Beschluss zutreffend feststellte, umfasst die Baubewilligung und die
dazugehörenden Pläne kein Fundament oder Keller. Demzufolge ist die unterirdische
Beton-konstruktion nicht bewilligt, mithin unrechtmässig. Ferner ist die Ansicht des
Beschwerdeführers, wonach die Baubewilligung nur für die oberirdische Bebauung von
Bedeutung sei und unter dem Boden der Bauherr bewilligungsfrei bauen könne,
unzutreffend. Denn auch Bauten, welche nicht an der Oberfläche sichtbar sind, müssen
bewilligt werden. Der Beschwerdeführer rügt weiter, ihm falle als Rechtsnachfolger des
Erstellers des Fundaments kein Verschulden zur Last, denn der Gemeinderat habe das
Fundament später genehmigt. Es könne der Gemeinde jedenfalls nicht entgangen sein, wie
mit schwerem Gerät (Bagger und mehrere Lastwagen Beton) auf dem Grundstück



gearbeitet worden sei. Gemäss § 93 Abs. 1 RBV sind Gesuche mit den für die Beurteilung
des Bauvorhabens notwendigen Unterlagen (Situationsplan und Baupläne) dem
Gemeinderat einzureichen, wobei dieser ergänzende Unterlagen nachverlangen kann.
Demnach besteht für die Einreichung der Unterlagen zur Erteilung der Baubewilligungen
durch die Gemeinde eine Formvorschrift. Da der Beschwerdeführer keine Unterlagen für
das Fundament der Gemeinde eingereicht hat, kann dieses auch nicht von der
Baubewilligung umfasst sein. Eine mündliche, allenfalls konkludente, Bewilligung ohne
eingereichte Unterlagen wäre nicht rechtmässig. Schliesslich kann offen bleiben, ob es sich
um einen Keller oder um ein Fundament handelt, denn für beide Bauprojekte wurde keine
(formgültige) Bewilligung erteilt.

E. 6.3
Hinsichtlich der Schilfgrastränke ist erstellt, dass diese eine bewilligungspflichtige Baute
darstellt und wie das Fundament (vgl. hievor Ziff. 5.4) bisher nicht bewilligt wurde. Der
Beschwerdeführer kann nicht zu seinen Gunsten argumentieren, das Wasser aus dem
Fundament müsse abgeleitet werden, denn erst durch den unzulässigen Bau des
Fundaments ist der natürliche Wasserlauf künstlich verändert worden. Es kann offen
bleiben, ob es sich bei der Schilfgrastränke — wie vom Beschwerdeführer anlässlich des
heutigen Augenscheins verneint — um eine Kläranlage handelt oder nicht.

E. 7
Die Trockenmauer kann im bestehenden Zustand belassen werden.

E. 7.1
Es stellt sich nunmehr die Frage, ob die hiervor in Ziff. 4.2 genannten Bauten im Sinne des
Baugesuchs vom 13. Dezember 2004 nachträglich bewilligt werden können. Bei einem
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone ist nach der Rechtsprechung zunächst zu prüfen, ob
es zonenkonform ist und ihm demnach eine ordentliche Bewilligung erteilt werden kann
(BGE 116 Ib 229 f. E. 2, BGE 115 Ib 297 mit Hinweisen). Insbesondere nicht
zonenkonform sind nach Art. 16a RPG i.V.m. Art. 34 Abs. 5 RPV Bauten und Anlagen für
die Freizeitlandwirtschaft. Die BUD stellte in ihrem Entscheid vom 26. Januar 2011 unter
Berufung auf Berechnung des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain fest, dass es sich
beim Beschwerdeführer um einen Freizeitlandwirt handelt, da sein Betrieb nur 0.3995 SAK
statt 0.5 SAK aufweise. Darauf ist abzustellen. Als Folge davon sind die strittigen Anlagen
zwingend als nicht zonenkonform einzustufen. Es stellt sich nachfolgend die Frage, ob die
Installation als Ausnahme bewilligt werden kann. Solche Ausnahmebewilligungen können
gemäss Art. 24 Abs. 1 RPG erteilt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen
Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (lit. a) und keine überwiegenden Interessen
entgegenstehen (lit. b). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erfordert der Zweck
eines Bauvorhabens einen Standort ausserhalb der Bauzone, wenn die Baute oder Anlage
aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen oder wegen der
Bodenbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist (positive
Standortgebundenheit). Bewilligungsfähig ist ein Vorhaben auch bei sog. negativer
Standortgebundenheit. Diese ist gegeben, wenn sich die geplante Nutzung insbesondere
wegen der damit verbundenen Immissionen nicht verwirklichen lässt (vgl. Beatrice Wagner
Pfeifer , Umweltrecht I, 3. ergänzte und erweiterte Aufl., Basel 2009, Rn. 274 ff. mit
Hinweisen).

E. 7.2



Die BUD erörtert in ihrer Verfügung Nr. 12/2011 vom 26. Januar 2011 nachvollziehbar und
schlüssig, weshalb für Garten- und Gerätehäuser für die Freizeitlandwirtschaft ausserhalb
der Bauzone keine objektive Standortgebundenheit anerkannt werden können. Weiter führt
die BUD aus, insbesondere sei hierbei auch zu berücksichtigen, dass selbst bei Vorliegen
einer objektiven Standortgebundenheit für ein Garten- oder Gerätehaus ein Kellergeschoss
in keinem Fall betriebsnotwendig wäre. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum bestehenden
Wohnhaus könne jedoch bereits in Bezug auf den Standort für ein Garten- oder Gerätehaus
in keinem Fall von einer objektiven Notwendigkeit dieses Standortes ausgegangen werden.
Gleiches müsse auch für die Schilfgratränke gelten, denn diese hänge mit dem
Kellergeschoss des Gartenhauses aufgrund des Wasserflusses zusammen. Schliesslich sei es
dem Grundeigentümer zuzumuten, die für die Bewirtschaftung notwendigen Gerätschaften
im vorhandenen Wohnhaus unterzubringen. Da die Frage der Standortgebundenheit
abgelehnt wurde, nahm die BUD die Abwägung zwischen den privaten und den
öffentlichen Interessen nicht mehr vor. Diese Erwägungen wurden vom Beschwerdegegner
in Ziff. 3 d) des angefochtenen RRB zu Recht bestätigt.

E. 7.3
Der Beschwerdeführende macht weiter geltend, die strittigen Bauten würden von der
Bestandesgarantie gemäss Art. 24c Abs. 1 RPG umfasst. Wie die Vorinstanz feststellte,
kann der Argumentation des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden, da der
Bestandesschutz von vornherein nur hinsichtlich rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen
angerufen werden kann. Wie hievor dargelegt, wurden das Gartenhaus und die
Schilfgrastränke jedoch nicht im Einklang mit der Baubewilligung erstellt (vgl. hievor Ziff.
6.1 ff.).

E. 7.4
Aus den dargelegten Gründen kann keine nachträgliche Baubewilligung für die strittigen
Bauten erteilt werden.

E. 8
Für den Weigerungsfall wird der Pflichtige hiermit auf Art. 292 des Schweiz.
Strafgesetzbuches aufmerksam gemacht. Die Bestimmung lautet: "Wer der von einer
zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung
dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügungen nicht Folge leistet, wird mit Haft oder Busse
bestraft."

E. 8.1
Auch wenn die bisher ausgeführten Bauten ohne rechtsgültige Bewilligung erfolgten und
auch nicht nachträglich bewilligt werden können, hat dies nicht ohne weiteres zur Folge,
dass diese Bauten rückzubauen sind und der rechtmässige Zustand wiederhergestellt
werden muss (vgl. BGE 123 II 255 E. 4b). Vielmehr sind bei der Anordnung der
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands die in diesem Zusammenhang
massgebenden allgemeinen verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Prinzipien zu
berücksichtigen. Zu ihnen gehören namentlich die in Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 festgehaltenen
Grundsätze der Verhältnismässigkeit und des Schutzes des guten Glaubens. So kann die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands unterbleiben, wenn die Abweichung vom
Erlaubten nur unbedeutend ist oder die Wiederherstellung nicht im öffentlichen Interesse
liegt, ebenso, wenn der Bauherr in gutem Glauben angenommen hat, die von ihm ausgeübte



Nutzung stehe mit der Baubewilligung im Einklang, und ihre Fortsetzung nicht
schwerwiegenden öffentlichen Interessen widerspricht (Urteil des KGE VV vom 15.
Februar 2012 [ 810 11 297] E. 6.1 ; BGE 132 II 35 E. 6 und BGE 111 Ib 221 E. 6, mit
weiteren Hinweisen).

E. 8.2
Die fragliche Baute widerspricht den materiellen Bauvorschriften; von einer bloss
geringfügigen Missachtung der Vorschriften kann nicht gesprochen werden. Das öffentliche
Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ist nach Ansicht der
Beschwerdegegner 2 gross, da durch das mittels der Schilfgrastränke umgeleitete Wasser
der Boden ihres Grundstückes durchnässt wird. Sie seien davon in unzumutbarer Weise
betroffen. Dem sind die als nicht schwer zu qualifizierenden finanziellen Interessen des
Beschwerdeführers gegenüber zu stellen. Zu beachten ist hierzu die bundesgerichtliche
Praxis, wonach ein Eigentümer, dem -wie vorliegend unbestritten - kein Gutglaubensschutz
zukommt, in Kauf nehmen muss, dass die Behörden aus grundsätzlichen Erwägungen,
nämlich zum Schutz der Rechtsgleichheit und der baurechtlichen Ordnung, dem Interesse
an der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes erhöhtes Gewicht beimessen und
die dem Grundstückseigentümer erwachsenden Nachteile nicht oder nur in verringertem
Mass berücksichtigen (BGE 132 II 39 E. 6.4, 123 II 255 E. 4a und 111 Ib 224 E. 6b). Das
im Vergleich zu den privaten Interessen des Beschwerdeführers ohnehin gewichtige
öffentliche Interesse an der rechtmässigen Nutzung der Landwirtschaftszone erhält folglich
umso mehr an Gewicht und vermag durch die privaten Interessen des Beschwerdeführers
nicht aufgewogen werden. Folglich erweisen sich die von der Vorinstanz im angefochtenen
Beschluss angeordneten Wiederherstellungsmassnahmen als verhältnismässig. Die
Beschwerde ist aus diesem Grund abzuweisen und der Beschwerdeführer erhält aufgrund
der bevorstehenden Winterzeit und den damit verbunden betrieblichen Schwierigkeiten
Frist bis zum 30. Juni 2014 für den Rückbau der rubrizierten Bauten und der
Wiederherstellung des natürlichen Zustandes der Parzelle xxx, GB D. .

E. 9
Zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 wurde im Juli 2011 ein
(Teil-)Vergleich (unterzeichnet am 29. Juli 2011 bzw. 11. November 2011) geschlossen.
Dieser beinhaltete Anordnungen hinsichtlich der Sicherung des damals offen stehenden
Kellers, der Redimensionierung der Schilfgrastränke sowie der teilweisen Räumung der
Umgebung von losem Kleinmaterial. Dieser (Teil-)Vergleich sei gemäss Aussagen des
Beschwerdegegners 1 anlässlich der heutigen Verhandlung ein Versuch gewesen, die
festgefahrene Situation zwischen dem Beschwerdeführer, dem -gegner 1 und auch den
-gegnern 2 zu lösen. Der Teilvergleich sei unter der Bedingung gestanden, dass alle im
Vergleich geregelten Vorkehren fristgerecht umgesetzt würden. Da der Beschwerdeführer
diese Bedingungen und Fristen nicht eingehalten habe, entfalte der Teilvergleich keinerlei
Rechtswirkungen. Als Folge davon kann der Beschwerdeführer keine Rechte aus diesem
(Teil-)Vergleich mehr ableiten und die Baubewilligung ist endgültig verwirkt. Dies gilt
insbesondere, da der Beschwerdeführer seit dem Erwerb des Grundstückes inklusive der
bereits zuvor erteilten Baubewilligung im Jahre 2005 bis zum heutigen Tag nicht ein
Gartenhaus nach den bewilligten Plänen erstellen konnte. Demzufolge ist der Antrag des
Beschwerdeführers, wonach die bewilligungskonforme Erstellung seines Gartenhauses
festzustellen sei, abzuweisen.



E. 10
Soweit der Beschwerdeführer das Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend macht,
wobei er das durch die Nachbarsfamilie ohne Baubewilligung erstellte Hühnerhaus anfügt,
ist dieses abzulehnen. Die Rechtssicherheit im Baubewilligungsverfahren geht dem
gerügten Anspruch vor. Anzumerken ist, dass die BUD im Rahmen ihrer Vernehmlassung
vom 18. April 2013 ein Schreiben des Bauinspektorats vom 25. März 2013 beigelegt hat, in
welchem die Entfernung des Hühnerhauses verfügt wurde. Indem diese unbewilligte Baute
zu entfernen ist, liegt eine Gleichbehandlung des Beschwerdeführers und seiner
Nachbarsfamilie vor. Die Rüge zielt demnach ins Leere. 11.1. Es bleibt noch über die
Kosten zu entscheiden. Gestützt auf § 20 Abs. 1 VPO in Verbindung mit § 20 Abs. 3 VPO
werden die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei in angemessenem
Ausmass auferlegt. Den kantonalen Behörden und den Gemeinden werden
Verfahrenskosten nach § 20 Abs. 4 VPO nur auferlegt, wenn sie das Kantonsgericht in
Anspruch nehmen. Da vorliegend der private Beschwerdeführer das Kantonsgericht in
Anspruch nahm und vollumfänglich unterlag, werden ihm die gesamten Verfahrenskosten
in der Höhe von Fr. 2'200.-- auferlegt und mit dem bereits geleisteten Kostenvorschuss in
gleicher Höhe verrechnet. 11.2. Nach § 21 Abs. 1 VPO kann der ganz oder teilweise
obsiegenden Partei für den Bei-zug eines Anwalts bzw. einer Anwältin eine angemessene
Parteientschädigung zulasten der Gegenpartei zugesprochen werden. Dem Kanton, mithin
vorliegend dem Regierungsrat als Beschwerdegegner 1, wird keine Parteientschädigung
zugesprochen (§ 21 Abs. 2 VPO). Als vollumfänglich unterliegende Partei hat der
Beschwerdeführer den obsiegenden (privaten) Beschwerdegegnern 2 jedoch eine
Parteientschädigung zu entrichten. Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegner 2 macht in
seiner Honorarnote Nr. 1175 vom 5. April 2012 für die Zeit vom 10. Dezember 2012 bis
zum 3. Juni 2013 einen Aufwand von 11 Stunden und 20 Minuten sowie Auslagen in der
Höhe von Fr. 260.-- (alles exkl. MwSt.) geltend. Für die heutige Parteiverhandlung inkl.
Augenschein hinsichtlich dieses Verfahrens (810 12 353) kommen weitere 2 Stunden und
für die Fahrt nach D. und Liestal eine Pauschalvergütung von Fr. 25.-- hinzu. Mithin beträgt
der Gesamtaufwand 13 Stunden und 20 Minuten à Fr. 250.--, d.h. Fr. 3'333.--, zuzüglich
Gesamtauslagen von Fr. 285.--, insgesamt Fr. 3'618.--. Daraus ergibt sich ein vom
Beschwerdeführer an die Beschwerdegegnern 2 auszurichtendes Gesamthonorar von Fr.
3'907.-- (inkl. 8% MwSt.). Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird
abgewiesen. 2. Der Beschwerdeführer wird angewiesen, die widerrechtlich erstellten
Bauten bis spätestens am 30. Juni 2014 zu entfernen. 3. Die Verfahrenskosten in der Höhe
von Fr. 2'200.-- gehen zulasten des Beschwerdeführers und werden mit dem
Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'200.-- verrechnet. 4. Die privaten
Beschwerdegegner haben dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung in der Höhe von
Fr. 3'907.-- (inkl. Auslagen und 8% Mehrwertsteuer) zu bezahlen. Im Übrigen werden die
ausserordentlichen Kosten wettgeschlagen. Präsidentin Gerichtsschreiber Gegen diesen
Entscheid wurde am 6. Februar 2014 Beschwerde beim Bundesgericht (Verfahrensnummer
1C_74/2014) erhoben.
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